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BSV-Nr.
Münster und Hannover
AG Münster HR A 5303
USt-ldNr. DE223434067

Hausanschrift:
Himmelreichallee	40	· 48149 Münster
Kattenbrookstrift	 33	· 30539 Hannover

Postanschrift:
48130 Münster

Tel.: 0251 412-02
www.lbs-nw.de
info@lbs-nw.de

LBS Landesbausparkasse NordWest

WoP – Sonderregelung nach „neuem WoP-Recht“ für junge Bausparer
Hinweis: Dieses Formular gilt nur in Verbindung mit einer Kündigungserklärung, einem Zuteilung/Zahlungsauftrag für Bausparguthaben,  
einer Riester-schädlichen Guthabenauszahlung. Bitte reichen Sie die Formulare immer zusammen ein. 

Vertrags- 
inhaber

Erklärungen 
des  
Bausparers

Allgemeines

Ich nehme die oben genannte Sonderregelung für meinen oben genannten Bausparvertrag in Anspruch. Ich be-
stätige, dass ich diesen Bausparvertrag selbst abgeschlossen habe und zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses/
der Erhöhung das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte. Des Weiteren bestätige ich, dass ich die Sonderrege-
lung bisher noch nicht – auch nicht bei einer anderen Bausparkasse – in Anspruch genommen habe.

Mir ist bewusst, dass ich die Sonderregelung nach der Inanspruchnahme für den oben genannten Bausparvertrag 
nicht mehr in Anspruch nehmen kann. Ich versichere, dass ich weder bei der LBS noch bei einer anderen Bau-
sparkasse versuchen werde, diese Regelung erneut in Anspruch zu nehmen.

Ist der Bausparvertrag ab 2009 abgeschlossen worden oder ist auf einen Bausparvertrag vor 2009 nicht mindes-
tens ein Regelsparbeitrag eingezahlt worden, gelten die derzeitigen Bestimmungen des Wohnungsbau-Prämien-
gesetzes („neues WoP-Recht“). Bei einer ab 2009 erfolgten Erhöhung eines „Altvertrages“ (Eingangsdatum bei 
der LBS) gilt das neue WoP-Recht für den am Erhöhungstag noch nicht angesparten Teil der ursprünglichen Bau-
sparsumme sowie für den Erhöhungsteil. (Hingegen ist für den am Erhöhungstag bereits angesparten Teil der 
Bausparsumme altes WoP-Recht anzuwenden.)

Das neue WoP-Recht sieht die folgende Sonderregelung vor (vgl. § 2 Absatz 2 Satz 2 bis 4 Wohnungsbau-Prä-
miengesetz): Wenn der Bausparer bei Vertragsabschluss/Erhöhung noch nicht 25 Jahre alt gewesen ist, kann er 
bei einer Verfügung über den Bausparvertrag ohne wohnwirtschaftliche Verwendung nach mindestens 7-jähriger 
Sparzeit die Wohnungsbauprämie für die letzten 7 Sparjahre bis zum Auszahlungstag erhalten. Wohnungsbauprä-
mien für weiter zurückliegende Sparjahre werden bei Inanspruchnahme dieser Regelung nicht an den Bausparer 
ausgezahlt, sondern verfallen.

Die Sonderregelung kann der Bausparer nur für einen einzigen Vertrag in Anspruch nehmen.

Bausparvertrag

Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort

Unterschrift 
Bestätigung

Datum

Datum

Unterschrift/en Bausparer 
(ggf. beider Ehe-/eingetr. Lebenspartner/Vertretungsberechtigter) 

Unterschrift und Stempel  LBS (GL/BL), Sparkasse
Unterschriftsleistung der identifizierten Person/en in meiner Gegenwart.

Nachname, Vorname (Vertragsinhaber)
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